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SATZUNG DER GEMEINDE TREBIIR


tlgnn DIE GESTALTITNG BAULICHER ANLAGEN IM ORTSKERN ASTHEIM


Präarnbel


Die Bewahrung und Erneuerung des Ortsbildes im Ortskern von Astheim ist ein
städtebauliches, kulturelles und gesellschaftliches Anliegen von hohem Rang
und steht in Interesse der Allgerneinheit. Das in Jahrhunderten gewachsene
Ortsbild verlangt für eine zeicgemäße Weiterentwicklung Rücksicht auf den hi-
storischen Baubestand, auf orEstypische Geetaltungsmerkmale und überlieferte
Gestaltungsregeln, die das eigenständige Wesen und die Atmosphäre dieses Ortes
geprägt haben und auch künfcig prägen so11en. Dabei sol1en moderne Erforder-
nisse im notwendigen Umfang angemesaen berücksichtigt werden.


Die Gemeindevertretung der Gemeinde Trebur hat daher aufgrund des $ 87 Abs. 1


bie 3 und Abeätze 6 und 7 der Hessischen Bauordnung (HBO) in d.er Fassung vour
2O.L2.1993 (GVBI: fI 361-97) und der $$ 5 und 51 Nr. 6 der Eeseischen Gemein-
deordnung (gGO) in der Fassung vom 01.04.1981 (cvB1. I S. 66) am L2. JuIi 1996
folgende Satzung über die Gestaltung baulicher Anlagen im Ortskern von Astheim
beschlossen:


$1
Geltungsbereich


(1) Diese Satzung gilt innerhalb des Gelietes, das in d,er Übersichtskarte dar-
gestellt ist, für jegliche bauliche Maßnahme, d. h. für Neu- und Wieder-
aufbauten , Instandsetzungen, Modernisierungen, Umbauten und Erweiterungen
von baulichen Anlagen a11er Art sowie für die Errichtung von Werbeanlagen.


(2) Die Grenzen dieses Gebietes sind in einer Karte im Haßstab 1:1000, ausge:
arbeitet in Mai 1996, einget.ragen. Die Karte ist Bestandteil dieser Sar-
zung.


$2


(1) fm Ortskern sind bauliche Anlagen nach Maßgabe der nachfolgenden Empfeh-
lungen so zu gestalten, daß sie sich in die historisch gewachsene Bau-
struktur und das Straßenbild harmonisch einfügen. Dabei ist auf Gebäude
und Ensembles von baugeschichtlicher BedeuEung besondere Rücksicht zu neh-
men.


(2) Bauliche Anlagen sind bei Inscandhaltungsarbeiten so zu gestalten, daß
keine Verunstaltung des Gebäudes oder des Straßenbildes eintritt. Bei
Umbau- und Renovierungslnaßnahmen an den vor 1930 errichtecen Wohngebäuden
isc deren historisches' Erscheinungsbild zu erhalten.


(3) Der Geltungsbereich umfaßt den historischen Ortskern mit land.wirtschaft-
lich geprägcer Hofreitenscruktur; diese städtebauliche Struktur gilc es zu' sichern


(4) Große TeiJ.e des historischen Ortskerns sind als Gesamtlage ins Denkrualbuch
eingetragen. In diesen Bereichen findet das Hessische Denkmalschutzgesecz
in der Fassung vom 05.10.1986 Anwendung. Das bedeucet, daß Baumaßnahmen
äuch nit der Unteren Denkinalschutzbehörde abgestimmE werden müssen, insbe-
sond.ere hinsichclich Farbgebungr Materialwahl, FenSterformaten und
Werbeanlagen


C
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t3
Elnftlgen ln das SlcdlungagcfLlge


( 1) Abstände


Die Gebäude der Hofreiten sind entweder a1e Grenzbebauung oder mic sehr
niedrigen Abständen sowohl zur Nachbar- als auch zur Straßengrenze hin er-
richter. Die Wohnhäuser sind als Grenzbebauung zur Nachbar- und zur Stra-
ßengrenze hin errichcet. Um das daraus resultierendQ typische Ortsbild zu
erhalten, sind in gesamuen Gelt,ungsbereich für Neu- oder Ersatzbauten ge-
ringere als die in $ 6 HBO geforderten Abstandsflächen zuzulassen, unEer
Berücksichti'gung des $ 3.Abs. I Sacz I HBO


(2, Gebäudegrundf 1äche


Die Baukörper sind auf einer rechteckigen Grundfläche aufzubauen, deren
Giebelseite nicht breiter als 7 r5 m sein darf. Größere Gebäudebreiten sind
a1s Ausnahme zuläesig, sofern sich dies aua der historischen Bebauung ab-


' leiten läßt oder die typische Bebauung erhalten bleibt.


(3) Gebäudehöhen


Die Traufhöhe darf bei eingeschossigen Gebäuden maximal 3r50 rt, bei zwei-
geschossigen Gebäuden maximal 5r50 m über Straßenniveau betragen. Als
Traufhöhe wird der Schnitcpunkt der Dachhaut'nit der Außenwand festgelegt.
Gebäude mir mehr als 2 Votlgeschossen sind nicht zulässig..


(4) SEellung der Gebäude


Bei der Ste]lung der Gebäude ist die historische Bebauungsstruktur zu-
grundezulegen. Eine Veränderung der natürlichen Geländeoberfläche ist
nicht zulässig.


l4
Dächer


(1) Dachform


Zulässig sind nur gleichschenklige Satteldächer; Walm- und Krüppelwalm-
dächer sind nur zulässig, wenn die historische Bebauung an dieser Stelle
diese Dachform hatte.


Bei Nebengebäuden sind auch Pultdächer zulässig.


(2) Dachneigung


Die Dachneigung muß 45" 55" betragen. Eine geringere Dachneigung ist a1s
Ausnahme zulässiE, sofern sie sich von der historischen Bebauung ableiten
läßt, jedoch nicht weniger als 30".


(3) Dachdeckung


Für die Dachdeckung sind normalformatige Ton- oder Tonfalzziegel in natur-
roten Farbtönungen zu verwenden.
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(4) Dachaufbauten, Dachausschnitte


Dachaufbauten sind als Einzelgauben zuläseig. Der Abetand der Dachaufbau-
cen vom Ortgang muß mindestena 1r75 m betragen, zwiechen den einzelnen
Dachaufbauten mindestens I r20 m. Die Länge der Dachaufbauten darf insge-
samt höchstens 50 7. der gesanten Firstlänge einnehmen. Die Traufe darf
durch die Dachaufbaucen nicht unterbrochen werden.


Die Dachaufbaucen müssen die hietorische Fensceranordnung aufnehmen und
axial, forrsetzen. Die Einzelgaube darf nichc breiter als 1,50 m sein.


Die Dachaufbauren sind a1s Giebel- oder Schleppgauben auszubilden und wie
die übrige Dachfläche einzudecken. Die Seitenwände können wie die Fassade
ausgeführr oder auch mit Holz oder Naturschiefer verkleidec werden. Die
Dachneigung der Giebelgauben muß mindestens 45', die der Schleppgauben
.mindestens 27' betragen. Der höchste Punkt einer Gaube muß uindeatens 0r 5
m unter der Firstlinie'dee Daches Liegen


Dachausschnitte sind unzulässig. Sie können ausnahmsweise zugelasaen wer-
den, wenn sie von öffentlichen Flächen aua nicht einsehbar sind.


(5) Dachflächenfenster


Pro Dachfläche sind maximal zwei Dachflächenfenster zulässiB, ltenn ihre
jeweilige Fläche O14 m" nicht überschreitet. Größere Dachflächenfenster
bis max. I m' sind nur zulässig, wenn sie von öffentlichen Flächen aus
nicht einsehbar sind. Dachflächenfenster müssen die gleiche Neigung wie
das Dach aufweisen.


f'


(6) Dachüberstände, Eingangsüb.erdachungen


'Dachüberstände dürfen am Ortgang 0r20 m, an der Traufe 0,35 m nicht über-
schreiten. Größere Dachüberstände sind als Ausnahme zulässiB, sofern sich
dies aus der historischen Bebauung ableiten 1äßt. Der Ortgang sol1 rnic
einer Zahnleiste bzw. einem Windbrett versehen werden. Ortgangumgreifende
Dachsteine bzw. Metallabdeckungen sind unzulässig.


Eingangsüberdachungen und Windschutzkonstruktionen an Hauseingängen aus
Kunststoff oder FaserzenenE sind unzulässig. Zulässig sind Holzkonstruk-
tionen mit Ziegeldächern oder Stahlkonstruktionen mit Glasdächern.


!s
Erhalt des räunlichen Geftlges


(1) Raumkanten


fn den Straßenzügen im'gesamten Geltungsbereich
räumliche Wirkung erhalten bleiben. Deshalb muß


Bauflucht eingehalten werden


(2) Firstrichtung


sol1 die geschlosctene
die vorhandene vordere


Der First muß immer in Längsrichtung des Baukörpers verlaufen.


Eine andere als die oben beschriebene Ausrichtung der Gebäude ist dann er-
forderlich, wenn die historische Bebauung an dieser Ste1le diese andere
Ausrichtung hatte.
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(3) Einfriedungen


Die historiechen, den Hof
halten oder bei baulichen


Für Einfriedungen, die das
des:


(3 ). Sockel


Die Fassade der Hauptgebäude ist
rizontal zu gliedern. Dieser ist


. der übrigen Außenwand abzusetzen.
Natursteine oder Putz.


zur Straße hin abgrenzenden Hoftore sind zu er-
Veränderungen weitestgehend wiederherzustellen.


Anwesen zur Straße hin abgrenzen, gilt folgen-


Neu zlJ errichtende Einfriedungen müssen durch ihre Form, Farbe und Textur
ein inregrierter Bestandteil der Bebauung sein. Folgende Materialien sind
zulässig: Verputztes Mauerwerk, verputzter odei durchgefärbcer BeEon,
Sichtmauerwerk aua Naturstein, Holz.


Unzulässig sind Holzgeflechczäune, Jägerzäune, Metal1- und Drahtgeflechc,
Kunststoffzäune


Zulässig sind Holzzäune und in Gartenbereich mit lebenden llecken begrünte
Drahträune ohne Sockel


Die Höhe der Einfriedung ztr Straßenflächen soI1 mindestens 1,8 m über
d.eren Niveau betragen.


!6
Fassaden


(t) Proportionen 
:


. Die bestehenden Proporcionen der historischen Fassaden sind beizubehalten.


Gebäud.eaußenwände sind a1s f1ächige Lochfassaden auszubilden, d. h. der
Wandanreil soI1 größer als der Anteil der öffnungen (Fenster und füren)
sein (begründete Ausnahmen können zugelassen werden). Die Ecken der Ge-
bäude sind und als geschlossener Fassadenteil auszubilden. Eckverglasungen
und schräge Eckausbildungen sind unzulässig.


Bei Um- und Neubauten ist die Fassade in einer dem Gebäude bzw. dem hisco-
rischen Vorbild angepaßten Weise zu gliedern.


(2) Erker, Balkone, Loggien, Wintergärten


Erker, B8lkone, Loggien und WintergärEen eind an Fassaden zlJ öffentlichen
Verkehrsflächen nicht zulässig. Ansonsten sind sie in die Fassadengliede-


'rung einzubinden


durch einen Sockel von 0120 - 0180 m ho-
farblich und/oder durch Materialwahl von
Zulässige Materialien sind ortsübliche
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(4) Gebäudeaußenwände


Gebäudeaußenwände mügsen entsprechend historiechen Vorbildern glatE ver-
putzt werden. Strukturputze sind unzulässig. Bei Gebäuden mit Sichtfach-
werk isc der Pucz fachgerecht auszuführen. Andere Materialien, insbeeton-
dere an Sockeln und Wetterseiten,'sind zulässig, sofern sich dies aus der
historischen Bebauung ableiten 1äßt.


(5) Farbgebung


Gre11e Fassadenanstriche sind unzuläesig. Die Farbe des Putzes muß mit der
Umgebung abgesti..t und dem Ortsbild angepaßt sein


(6) fnstallationen


Be- und Entlüftungg- sonie Abgasöffnungen und ähnliche Installationen dtir-
fen Gliederungselemente.der Fassade nicht tiberschneiden bzw. tiberdecken
und müssen sich hinsichtlich ihrer GesEaltung und Farbgebung unterordnen.


!7
Fenster


(1) Format, Unterteilung


Es sind nur stehehde-, rechceckige Fensterformate zulässiB, die ein Ver-
hältnis von Breite zu l{öhe von höchsEens 2t3 aufweisen. Die maximale
Breite darf lr20 m nicht überschreiten. Vom Rechteck abweichende Fenster-
formen können ausnahmsweise zugelassen'werden, \renn das historische Stra-
ßenbild dadurch nicht gestört wird.


Bei historischen Baucen isc die historische Sprossenteilung beizubehalcen
bzw. bei baulichen Veränderungen wiederherzustellen. Neu zut verglasende
Fensterflächen müssen bei Fensterbreiten von mehr a1s 60 cm unterteilt
sein. Die Unterceilung muß symmetrisch zur Mittelachse und rnic der Bildung
eines Mittelstegs sowie eines Kämpfers im oberen Drittel der Gesamtfläche
hergestellt werden. Aufgeklebte, dazwischengeklebte Sprossen sind unzuläs-
sig.


Bei Neubauten kann die Uncerteilung reduziert oder ganz auf sie verzichcet
werden.


In Giebeldreiecken sind Fenster in Sonderformaten zulässiB, wobei diese
nicht breiter als lr20 m sein und die Fassade nichc dominieren dürfen.


Glasbausteine zur Straßenfront sind unzulässig.


(2) Farbgebung, Material


Fenster in Fachwerkgebäuden sind aus Holz herzustellen und farblich dem


historischen Ortsbild anzupassen. Andere Farbtöne können ausnahmsrceise zu-
gelassen werden wenn sie das historische Ortsbi.ld nicht sEören.







FensterlFensterläden


Holzk'lapp1äden sind zu
8en.


erhalten. Farblich sind sie der Umgebung anzupas-


(,r


Rolladenkästen dürfen in der Faesade nicht sichtbar sein, Führungsschienen
sind in der Farbe des Fenstrers zu streichen.


(4) Schaufenster


Schaufenster.sind nur in der Erdgeschoßebene zuläeeig. Sie müssen eben-
fa11s stehende, rechteckige Formate .haben und sind auf die Fassadengliede-
rung des Obergeschosses abzustimmen


Die nicht unterteilte Schaufensterfläche darf höchstens 3 mt groß sein.


Größere Glasflächen müssen unterteilt sein


Schaufenster in Sichtfachwerkfassaden müssen sich
rung der Fachwerkkonstruktion einfügen.


ohne statische Verände-


Die durchgehende Sockellinie darf durch Schaufenster
wer d en ..


nicht uncerbrochen


Das vö11ige Zustreichen oder Zukleben von Schaufenstern isc untersagt, es
sei denn, €s handelt sich urtr eine zeitlich begrenzte Maßnahme.


$8
ttlren und Tore


(I) Format, Unterteilung


Neue Zufahrten und Eingänge müssen sich in das historische Bifd einfügen.


Türen und Tore müssen sich an historiscnen Vorbildern orientieren.


Namensschilder, Ruf- und Briefkastenanlagen sind der Gestaltung von Tür-
und Toranlagen und der Fassadengestaltung unterzuordnen.


(3) Material, Farbgebung


A1s Material für Türen und Tore ist IIoIz oder HoIz mit nicht farbig ver-
glasten Teilen zu bevorzug€tr, bei Neubauten sind andere MaEerialien zuläs-
s ag.


$9
Werbeanlagen


(1) Werbeanlagen sind nur am Ort,der Leistung zulässig.


Bei Geschäftsrätigkeit in hinterliegenden Gebäuden bzw. in Seitenstraßen
können Ausnahmen zugelassen werden, wenn das historische Straßenbild da-
durch nicht gestört wird
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(2)


(3)


(4)


(s)


Auf 'der Fassadenfläche liegende Werbeanlagen, Aushängeschilder und


. flächige Leuchtschilder dürfen das Gebäude nicht verunatalEen und nicht


An Sichtfachwerkfassaden sind nur Aushängeschilder zulässig; d'iese dürfen
nur eine maximale Fläche von 0rB m" haben.


Blinklichter sind unzulässig


Werbeanlagen, Aushängeschilder und flächige Leuchtschilder sind bis zu
einer Gesamtfläche von I m2 je Fassade zuläseig.


\


:


t10
Antennen, Blitzableiter, Frelleltungen und Solaranlagen


(1) Je Gebäude isc nur eine Rundfunk-Fernsehantenne zulägsig.
Mehrfamilienhäuser eo11en eine Gemeinschaftsantenne besitzen.


(2) Blitzabl'eiter und Freileitungen sind nur an den von d.er Straße nicht
einsehbaren Fassaden anzubringen 


r


(3) Parabolantennen und Funkantennen sind rnöglichst so anzubringen, daß sie
von den angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen nicht einsehbar sind.


(4) Solaranlagen sind zu1ässig, sofern das historische Ortsbild nicht beein-
trächtigt wird.


'' ! 1l
Kraf t f ahrz eugs tel 1p1 ätze


(1) Offene StrelIplätze


Offene Ste1lp1ätze dürfen nicht direkt von öffentlichen Straßenraum be-
fahrbar sein, Ausnahmen sind in besonderen Fäl1en zulässig.


(2) Überdachte Ste1lplätze (Carports)


CarportÄ; die vom öffentlichen Straßenraum direkt angefahren werden, und
die von dort einsehbar sind, sind unzulässig.


(3) Garagen


Garagen müssen sich in Charakter
tieren.


an den historischen Nebengebäuden orien-


Garagentore müssen sich farblich und gestalterisch an die Ungebung anpas-
sen-


(4) Zufahrren zu Tief- und Kellergaragen dürfen vom öffentlichen Straßenraun
aus nichc einsehbar sein.
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Frclf Iächen


(1) Die Grünbereiche, gekennzeichnet in der Karte des Geltungsbereiche nach $


I dieser Satzung, sollen von Bebauung freigehalten werden.


(2) Höfe und Einfahrten müssen, soqreit sie von öffentlichen'Flächen aua einge-
sehen werden können, mit kleinteiligen Kunst- oder Natursteinpflaster be-
festigt oder mit einer lrassergebundenen Decke'aus feinen Kiee hergeetellt
werd en


(3) Die Eingrünung von Mauern und Fassaden mit ortstypischen Kletterpflanzen
wird aua ökologischer und stadtgestalEerischer Sicht empfohlen. Folgende
Pflanzen eignen eich zur Fassadenbegrünung:


Clernatisr Efeu, Geißblatc, Xfutt"rhortensie, Kletterrosen, Knöterich,
Wilde Rebe, Wilder Wein, Winterjaemin


Geeignete Obstgehölze können auch in Spalier an der Fassade gezogen wer-'
den. 


t


(4) Um grüne Blickpunkte zu schaffen, wurden im Zuge der Umgestaltung der
Straßen schmale Streifen entlang der Häuser freigehalten. Diese können
alternativ als Hildblumen-Gras-Streifen (Samenmischung: 7O 7. Gräser, 30 7.


Blumen und Kräuter) oder nit Sqnmerblumen und Stauden bepflanzt werden.
UnerwünschE sind nichtstandortgerechte Pflanzen wie Koniferen und exoti-
sche Zier str,äucher.


(5) Urn das historische Ortsbild wiederherzustellen, wird weiterhin empfohlen,
daß in jedern Hof ein hochscäruniger Obst- oder Laubbaum gepflanzt werden
soII, wie z. B.:


Apfel, Birne, W8lnuß, Pflaume
Eiche, RoEbuche, Linde, Eberesche etc.


. !13
Ausnahmen und BefrelunBen


(t) Die Bauaufsichtsbehörde kann naih S 68 Abs. 3 Hess. Bauordnung (EBO) von
den Vorschriften der S 3 und $ 11 dieser Satzung auf schriftlichen und zu
begründenden Antrag befreien, wenn


Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Abweichung rechtfertigen,


es zur praktischen Erprobung neuer Bau- und Hohnformen oder von
Maßnahmen zur Kostendämpfung durch Versuchsbauten der Abweichung bedarf
und die Belange nach $ 3 Abs. I HBO nicht wesentlich beeinträchtigE
werden,
die Durchführung der Vorschrift iro Einzelfall ztr einer offenbar nictrt
beabsichrigten Härte führen wrirde und die Abweichung rnit den
öffenrlichen Belangen vereinbar ist; eine offenbar nicht beabsichtigte
Härte liegt auch dann vor, wenn auf andere Weise dem Zweck einer
Anforderung in diesem Gesetz oder in Vorschriften auf Grund dieses
Gesetzes nachweislich entsprochen wird







hi-


ft4
0rdnungswidrigkclten


i
(1) Vorsätzliche und fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die GestalrungssaE-'zung sind geuäß S 5 (2) Ileseische Bauordnung (HBO) ordnungswidrig.


(2) Die Oidnungswidrigkeit kann nit
sche Mark geahnd.et werden.


einer Geldbuße bis zu achtzigEausend Deut-


I


!rs
Andere Vorschrlftcn


Die landesrechtlichen Vorschriften, '2. B. ilber den Schutz und die Erhaltung
von Denkmälern'und. die Hessische BauordnutrB, bleiben durch diese Satzung unbe-
rühr t .


t16
fnkratttreten


Die Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntuachung in Krafc.


Trebur, den 29. Juli 1996
Gemeindevorstand der Gemeinde Trebur


Henning, l. t \,/ -$


k u,lr -"t
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Bescheinigung:


Genäß S 5 der Hauptsatzung der
vorstehende Satzung am 2. August
Nachrichten" veröf f enclicht.


Trebur, den 5. August 1996
Gemeindevoratand der Gemeinde Trebur


Ilenning, I .


Gemeinde Trebur vom 0I.O2. L994 nrrde die
1996 im.vollen Wortlaut in den "Treburer


F
I
t
i
t
i
i
i


i.


'.9
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. SATZITNG DER GEMEINDE TREBUR


ÜggN DIE ERHALTUNG BAULICHER ANLAGEN IM ORTSKERN ASTHEIM


Aufgrund des S 172 Abs. t Nr. I Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom O'8.12.1986 (BGBI. I S. 2253) und des $ 5 der Hessischen Ge-
meindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.04.1981 (GVBI.
I S. 66) hat die Gemeindevertrecung der Gemeinde Trebur am L2. Juli Lgg6
folgende Satzung beschloasen:


s1
Geltungebereich


tt' 
3::;:"::r:"i"::tt 


innerhalb des Gebietes' das übersichtskarte


(2) Die Grenzen dieses Gebietes sind in einer Karte im Maßstab l: 1000
eingetragen. Die Karte ist Bestandteil dieser Satzung.


s2
Erhaltungsziele


Im Geltungsbereich dieser Satzung soll die städtebauliche Eigenart des
Gebietes aufgrund seiner städtebaulichen GestalE (S L72 Abs. I Nr. I
BauGB) erhalten werden


s3
Genehrnigungspf Iicht, Versagungsgründe


(1) In Geltungsbereich dieser Satzung bedürfen der Genehmigung
der Abbruch
die Änderung oder die Nutzungsänderung
die Errichtung baulicher Anlagen ($ L72 Abs. I BauGB).


(2) Die Genehmigung des Abbruchs, der Anderung oder der NuEzungsänderung
darf nur versagt werden, r{enn die bauliche Anlage al1ein oder im Zusam-
menhang nit anderen baulichen Anlagen das Ortsbild, die StadtgestalE
oder das Landschaftsbild prägt oder sonst von städtebaulicher, insbeson-
dere geschichtlicher oder künsElerischer Bedeutung ist ($ L72 Abs. 3
Satz I BauGB).


(3) Die Genehmigung zur Errichtung einer baulichen Anlage darf nur versagt
werden, wenn die städtebauliche Gescalt des Gebietes durch die beabsich-
igte bauliche Anlage beeincrächtigt wird (S L72 Abs. 3 Sacz 2 BauGB).







$4
Genehuigungsverfahren, Erörterungspflicht


(1) Die Genehmigung wird durch die Gemeinde Trebur erteilt. Ist eine bau-
rechtliche Genehmigung erforderlich, wird die Genehmigung durch die Bau-
genehmigungsbehörde im Einvernehmen nit der Gemeinde Trebur erteilt.
Iq Baugenehnigungsverfahren wird über die in $ 3 Abs. 2 und 3 bezeichne-
ten Belangi encschieden ($ 173 Abs. I BauGB) '


(2, Vor der Entscheidung über den Genehmigungsantrag hat die Gemeinde Trebur
nit dem Eigentümer oder sonatigen Verpflichceten die für die
Entsclieidung erheblichen Tatsachen zu erörtern ($ 173 Abs. 3 BauGB).


$s
Ordnungswidrigkeiten


(l) Nach S 2L3 Abs. 1 Nr. BauGB handelc ordnungswidrig, wer im
Geltungsbereich dieser Satzung eine bauliche Anlage ohne die
erforderliche Genehmigung nach S 3 abbricht oder ändert.


(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach S 213 Abs. 2 BauGB nit einer Geldbuße
bis zu dreihunderttausend Deutsche Mark geahndet werden.


s6
Andere VorschrifEen


(1) Die landesrechtlichen Vorschriften, z.B. über den Schutz und die
Erhaltung von Denkmälern oder die Hessische Bauordnungr bleiben durch
diese Satzung unberührt.


' 
r.tt'1.1.u."r,


Die Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen BekannEmachung in Kraft.


Juli 1996
der Gemeinde Trebur


(


ter


-4)
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Henning, l. Beigeord
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Bescheinigung:


Genäß S 5 der Hauptsatzung der
vorstehende Satzung am 2. August
Nachrichten" veröf f entlicht.


Trebur, den 5, August f996
Geueindevoretand der Gemeinde Trebur


dneter


Gemeinde Trebur vom 01.02.
L996 im vollen Wortlaut in


L994 rmrde die
den ttTreburer


freinasgtvtr:,?F ä\
r- Ol) C''lcl{





